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Zitat von Bolzbold

In Bezug auf die Grundrechtseinschränkungen.
Grundrechte können durch Gesetze eingeschränkt werden - das Schulgesetz NRW ist
ein solches Gesetz und listet die durch sich selbst vorgenommenen
Grundrechtseinschränkungen auf.

Damit ist die Grundrechtsdiskussion wie gesagt vom Tisch.

Das gibt der Paragraph aber nicht her. Der sagt relativ genau, wann und wo die Grundrechte
wie eingeschränkt sind. Einfaches Beispiel: Ich schreibe in die Schulordnung, dass Briefe, die im
Unterricht geschrieben werden von der Lehrkraft vorgelesen werden dürfen. Oder die etlichen
Handydiskussionen. In Nds. vertritt man gerade die Rechtsaufassung, dass es schwierig ist den
Schülern ihr Handy während der Schulzeit wegzunehmen. Es gibt Juristen, die sagen, dass man
es Ihnen (ab einem gewissen Alter) nicht verbieten kann sie während der Pause zu nutzen.

Grundrechte sind ein hohes Gut. Solche Eingriffe müssen immer gut begründet sein und mehr
wiegen als das betroffene Grundrecht. Ich kann eine Schulpflicht durchsetzen, da das Recht/die
Pflicht auf Bildung höher wiegt als die persönliche Freiheit. Ich kann aber nicht das
Briefgeheimnis aufheben nur weil es im Unterricht stört. Ich darf in der Regel noch nicht mal
ohne Erlaubnis den Ranzen einer Schülers öffnen.
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